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Nach dem tragischen Tod eines Syrers, der wegen einer Personenverwechslung zu
Unrecht in Untersuchungshaft saß und nach einem Feuer in der Zelle seinen
Brandverletzungen erlegen ist, sucht man bei der Polizei und unter dem Personal
der JVA nach den Schuldigen. Kein Wort davon, dass der arme Mann nach seiner
Festnahme nach §§ 115f StPO einem Richter vorgeführt worden sein muss, der den
Vollzug des Hamburger Haftbefehls bestätigt hat. In § 115a II 2 StPO heißt es:
»Ergibt sich bei der Vernehmung, dass … der Ergriffene nicht die in dem Haftbefehl
bezeichnete Person ist, so ist der Ergriffene freizulassen.« Das bedeutet doch wohl,
dass der Haftrichter sich von der Identität des Ergriffenen überzeugen muss. Hat da
vielleicht auch der Richter nicht aufgepasst? Ich habe hier schon einmal auf die
Befürchtung hingewiesen, dass der Richtervorbehalt, der gravierende Eingriffe in
die Grundrechte überwachen soll, nicht so sorgfältig gehandhabt wird, wie man es
erwarten darf.
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